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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung aus einer
Tragvorrichtung für das Beladen eines Schienenfahrzeu-
ges mit Ladegut durch eine Hubvorrichtung und einem
Schienenfahrzeug in Form eines Taschenwagens mit
den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0002] Im Stand der Technik sind im Zusammenhang
mit dem Beladen eines Schienenfahrzeuges mit Ladegut
durch eine Hubvorrichtung grundsätzlich Ladegüter in
Form von unmittelbar kranbarem Ladegut und nicht un-
mittelbar kranbarem Ladegut bekannt.
[0003] Aus der EP 3 699 058 A1 und der EP 3 604 075
A1 sind Tragvorrichtungen mit einer befahrbaren Abstüt-
zung bekannt, welche eine von der befahrbaren Abstüt-
zung ausgebildete Kröpfung aufweisen.
[0004] Unmittelbar kranbares Ladegut bezieht sich auf
ein Ladegut, welches selbst Greifkanten für eine Hub-
vorrichtung aufweist, also im Wesentlichen ohne weitere
Hilfsmittel von einer Hubvorrichtung verladen werden
kann. Als Beispiel für ein unmittelbar kranbares Ladegut
kann ein kranbarer Sattelauflieger (auch kranbarer Trai-
ler genannt) genannt werden.
[0005] Nicht unmittelbar kranbares Ladegut bezieht
sich auf ein Ladegut, welches selbst keinerlei Greifkan-
ten für eine Hubvorrichtung aufweist. Solches Ladegut
wird oft mittels einer hebbaren Tragvorrichtung verladen,
wobei die hebbare Tragvorrichtung Greifkanten für eine
Hubvorrichtung aufweisen. Durch eine solche Hubvor-
richtung kann also nicht unmittelbar kranbares Ladegut
kranbar gemacht werden. Als Beispiel für ein nicht un-
mittelbar kranbares Ladegut kann ein gewöhnlicher Sat-
telauflieger oder beispielsweise ein Pkw genannt wer-
den.
[0006] Im Stand der Technik bekannte Taschenwagen
weisen eine Taschenbreite von etwa 2700 Millimetern
auf und sind insbesondere für den Transport von soge-
nannten unmittelbar kranbaren Trailern mit einer Ge-
samthöhe von bis zu vier Metern und einer Höhe des
nutzbaren Laderaums von bis zu drei Metern geeignet.
Eine Fixierung eines in eine Tasche verladenen unmit-
telbar kranbaren Trailers erfolgt über einen höhenver-
stellbaren Stützbock am Taschenwagen zur Verriege-
lung des Königszapfens des Trailers.
[0007] Im Stand der Technik bekannte Taschenwagen
können zur Verstärkung des Schienenfahrzeugs zumin-
dest einen sich quer zu einer Längserstreckung der Ta-
sche erstreckenden Querträger aufweisen. Um die La-
defläche und damit die Ladehöhe möglichst niedrig bzw.
gering zu halten, kann der oder können die Querträger
teilweise in die Tasche hineinragen. Dieses Hineinragen
kann eine Störkontur für Ladegut sowie für in die Tasche
zu ladende Tragvorrichtungen darstellen.
[0008] Im Stand der Technik bekannte Tragvorrichtun-
gen zum Beladen einer Tasche eines Taschenwagens
mit Ladegut sind auf das Beladen von Taschenwagen
mit Taschen ohne eine Störkontur beschränkt.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung ei-

ner gattungsgemäßen Anordnung aus einem Schienen-
fahrzeug in Form eines Taschenwagens mit einer Ta-
sche und einer Tragvorrichtung, mit welcher das Beladen
einer Tasche mittels einer Tragvorrichtung unter Vermei-
dung der obig genannten Probleme ermöglicht wird.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung mit
den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen definiert.
[0011] Eine gattungsgenmäße hebbare Tragvorrich-
tung einer solchen Anordnung weist einen Tragrahmen
mit zumindest zwei miteinander verbundenen, zumin-
dest abschnittsweise eine gewisse Höhenerstreckung
aufweisenden Längsträger auf, wobei der Tragrahmen
eine sich mit einer gewissen Länge entlang der zumin-
dest zwei Längsträgern erstreckende, zwischen diesen
verlaufende, befahrbare Abstützung für das Ladegut auf-
weist. An den zumindest zwei Längsträger sind jeweils
wenigstens zwei Greifkanten (allgemein Anhebepunkte)
für eine Hubvorrichtung angeordnet.
[0012] Gattungsgemäße Taschenwagen einer sol-
chen Anordnung können eine Tasche mit einer Längs-
erstreckung von etwa 10710 Millimetern aufweisen, in
welche Ladegut mit bis zu 99 Tonnen Gewicht geladen
werden kann. Aufgrund der Abmessungen und der mög-
lichen Zuladung ist das Vorsehen von Verstärkungen des
Schienenfahrzeugs mit zumindest einem sich quer zu
einer Längserstreckung der Tasche erstreckenden
Querträger nötig. Um die Ladehöhe von in der Tasche
geladenem Ladegut gering zu halten, ragt der oder ragen
die Querträger teilweise in die Tasche hinein, wodurch
in der Tasche eine Störkontur besteht.
[0013] Der zumindest eine sich quer zu einer Längs-
erstreckung der Tasche erstreckende, zumindest teilwei-
se in die Tasche hineinragende Querträger kann grund-
sätzlich von den Längsträgern aus in den Raum der Ta-
sche hineinragen, wodurch abschnittsweise eine Quer-
erstreckung der Tasche auf die lichte Weite des Quer-
trägers (etwa der Abstand zwischen Schenkeln des
Querträgers) verringert werden kann.
[0014] Der Querträger kann von der Ladefläche des
Taschenwagens aus in die Tasche hineinragen, wodurch
abschnittsweise eine Höhenerstreckung der Tasche ver-
ringert werden kann.
[0015] Es soll nicht ausgeschlossen sein, dass das
Schienenfahrzeug zur Verstärkung einen sich in Längs-
erstreckung der Tasche erstreckenden, zumindest teil-
weise in die Tasche hineinragenden Träger aufweist.
[0016] Durch das teilweise Hineinragen des zumindest
einen Querträgers in die Tasche kann die Breite oder
Quererstreckung einer Tragvorrichtung beschränkt wer-
den, wodurch sich der in der Tasche insgesamt zur Ver-
fügung stehende Raum zum Beladen mit Ladegut nicht
optimal ausnutzen lassen kann.
[0017] Beispielsweise kann bei einer Breite der Ta-
sche von etwa 2700 Millimetern durch das Hineinragen
des zumindest einen Querträgers die nutzbare Breite
zwischen den Querträgern auf etwa 2670 Millimeter ver-
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ringert sein. Eine innerhalb dieser Breite einsetzbare
Tragvorrichtung kann gegebenenfalls eine unzureichen-
de Breite für Ladegut in Form eines Sattelanhängers oder
Trailers aufweisen.
[0018] Dadurch, dass zumindest einer der Längsträger
der Tragvorrichtung einen Freiraum aufweist, in welchen
bei in der Tasche angeordneter Tragvorrichtung zumin-
dest ein Teil des zumindest einen Querträgers hineinragt,
kann die Tragvorrichtungen zum Kranen von Ladegut
zum Beladen von Taschenwagen mit Taschen mit einer
solchen Störkontur unter maximaler Ausnutzung des in
der Tasche insgesamt zur Verfügung stehenden Rau-
mes nutzbar gemacht werden.
[0019] Durch einen Freiraum kann die Quererstre-
ckung der Abstützung, also der Abstand der Längsträger
des Tragrahmens, an die Quererstreckung der Tasche
angepasst werden, ohne von der lichten Weite des Quer-
trägers beschränkt zu sein. Die Quererstreckung der Ta-
sche kann durch einen Abstand von Langträgern des Ta-
schenwagens gegeben sein.
[0020] Der zumindest eine Freiraum kann im Längs-
träger zwischen den am Längsträger angeordneten
Greifkanten ausgebildet sein.
[0021] Die befahrbare Abstützung kann im Bereich des
Freiraums, insbesondere unmittelbar an den Freiraum
anschließend, entlang des Längsträgers im Wesentli-
chen durchgehend ausgebildet sein.
[0022] Durch eine durchgehende Ausbildung der be-
fahrbaren Abstützung im Bereich des Freiraums (bei-
spielsweise zumindest entlang des Freiraums) können
auf den Tragrahmen wirkende Zug- und Druckbelastun-
gen auch in diesem Bereich von der befahrbaren Abstüt-
zung aufgenommen werden. Vorteilhaft weisen die
Längsträger des Tragrahmens jeweils zumindest einen
Freiraum auf. Es kann also vorgesehen sein, dass jeder
der zwei Längsträger des Tragrahmens einen eigenen
Freiraum aufweist.
[0023] Der Freiraum ist von einer Ausnehmung in zu-
mindest einem Längsträger ausgebildet. Der Querträger
kann teilweise in einer Materialaussparung oder einem
Durchbruch des Längsträgers aufgenommen werden.
[0024] In einer Ausführung ist die Ausnehmung unter-
halb einer Oberkante des Längsträgers ausgebildet.
Durch die Ausbildung der Ausnehmung unterhalb einer
Oberkante des Längsträgers können auf den Tragrah-
men wirkende Zug- und Druckbelastungen in Bereichen
der Oberkante des Längsträgers aufgenommen werden.
[0025] Die zumindest eine Ausnehmung im Längsträ-
ger kann zwischen den am Längsträger angeordneten
Greifkanten ausgebildet sein.
[0026] Die befahrbare Abstützung kann im Bereich der
Ausnehmung, insbesondere unmittelbar an die Ausneh-
mung anschließend, entlang des Längsträgers im We-
sentlichen durchgehend ausgebildet sein.
[0027] In einer besonders bevorzugten Ausführung
kann die zumindest eine Ausnehmung unterhalb einer
Oberkante zumindest eines Längsträgers und zwischen
den am Längsträger angeordneten Greifkanten ausge-

bildet sein. Die befahrbare Abstützung kann zudem im
Bereich der Ausnehmung, insbesondere unmittelbar an
die Ausnehmung anschließend, entlang des Längsträ-
gers im Wesentlichen durchgehend ausgebildet sein.
[0028] Vorteilhaft kann der zumindest eine der Längs-
träger zumindest abschnittsweise im Bereich des Frei-
raums ein Versteifungselement, beispielsweise einen
Obergurt, aufweisen.
[0029] Der oder die Längsträger kann oder können au-
ßerhalb des Bereichs des Freiraums ein Versteifungse-
lement aufweisen.
[0030] Das Versteifungselement kann im Bereich des
Freiraums verstärkt, beispielsweise doppellagig, ausge-
bildet sein.
[0031] Das Versteifungselement kann quer zu einer
Längserstreckung der Längsträger und quer zur Höhe-
nerstreckung der Längsträger ausgebildet sein. Das Ver-
steifungselement kann beispielsweise an der Außensei-
te eines oder beider Längsträger angeordnet sein, um
die zur Verfügung stehende Breite zwischen den Längs-
trägern nicht zu beeinträchtigen. Vorzugsweise kann das
Versteifungselement in Form von zumindest einem von
den Längsträgern abstehenden Steg ausgebildet sein.
[0032] Die befahrbare Abstützung weist einen Frei-
raum auf, in welchen bei in der Tasche angeordneter
Tragvorrichtung zumindest ein Teil des zumindest einen
Querträgers hineinragt. In einem solchen Freiraum kann
ein von der Abstützung aus in die Tasche hineinragender
Teil eines Querträgers teilweise aufgenommen werden.
Der Freiraum der Abstützung ist teilweise von einer Aus-
nehmung in der Abstützung ausgebildet.
[0033] Die befahrbare Abstützung kann vorteilhaft zu-
sammenhängende Fahrbahnen mit Aufstandsflächen für
die Räder und die Stützfüße eines Trailers aufweisen.
Für die Tragvorrichtung kann also vorgesehen sein, dass
auf der Abstützung ein Sattelauflieger oder Trailer ge-
meinsam mit dessen Rädern und dessen Stützfüßen ab-
stellbar ist.
[0034] Durch Aufstandsflächen der Tragvorrichtung
für die Räder und die Stützfüße kann - insbesondere beim
Kranen der beladenen Hebevorrichtung - auf ein Abstüt-
zen des Trailers an der Tragvorrichtung über den Kö-
nigszapfen verzichtet werden. Da an der Tragvorrichtung
keine Abstützung für den gewöhnlich mittig zu den Fahr-
bahnen angeordneten Königszapfen vorgesehen wer-
den muss, kann die Tragvorrichtung ohne Hilfsmittel wie
Rampen oder Plattformen unmittelbar befahrbar sein.
Auch kann ein ungehindertes Durchfahren durch die
Tragvorrichtung, etwa für eine Zugmaschine für den Trai-
ler, ermöglicht werden.
[0035] Vorzugsweise ist die befahrbare Abstützung
einteilig ausgebildet.
[0036] In einer Ausführung können die Fahrbahnen
durch einen versetzt angeordneten Mittelteil verbunden
sein. Weist das Schienenfahrzeug einen sich in Längs-
erstreckung der Tasche erstreckenden, zumindest teil-
weise in die Tasche hineinragenden Träger auf, kann
dieser teilweise in dem durch den versetzten Mittelteil
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geschaffenen Freiraum aufgenommen werden.
[0037] Der versetzt angeordnete Mittelteil kann zwi-
schen den Fahrbahnen tunnelartig oder stufig durch eine
Kröpfung oder einen Versprung ausgebildet sein.
[0038] Der Mittelteil kann von Fahrbahn weg nach
oben versetzt sein.
[0039] Die Tragvorrichtung kann Aufstandsflächen
zum unmittelbaren Aufstellen der Tragvorrichtung auf ei-
nem Terminalflur aufweisen. Dadurch kann sich die Trag-
vorrichtung ohne Hilfsmittel oder Laderampen auf einem
Terminalflur aufstellen und gegebenenfalls beladen las-
sen. Ein Beladen kann vorteilhaft durch direktes Auffah-
ren eines Sattelaufliegers oder Trailers, beispielsweise
mit einer Zugmaschine, erfolgen.
[0040] In einer Ausführung können die Längsträger
des Tragrahmens zumindest abschnittsweise eine Hö-
henerstreckung aufweisen, und die zumindest zwei
Längsträger Abschnitte mit einer solchen gegenüber der
Höhenerstreckung verringerten Höhe aufweisen, dass
am Schienenfahrzeug anordenbare Fixiermittel im Be-
reich oberhalb der zumindest zwei Längsträger anorden-
bar sind.
[0041] Dadurch kann das Schienenfahrzeug auch au-
ßerhalb der Tasche mit Ladegut und/oder einer oder
mehreren gegebenenfalls beladenen Tragvorrich-
tung(en) beladen werden. Die außerhalb der Tasche auf
dem Schienenfahrzeug geladenen Ladegüter oder Trag-
vorrichtung(en) können (zumindest teilweise) auf den be-
sagten Fixiermitteln abgestützt und fixiert werden. Dabei
kann die Tasche des Schienenfahrzeugs mit einer Trag-
vorrichtung beladen sein.
[0042] Die Abschnitte mit verringerter Höhe können
vorzugsweise in Form von an der Oberseite der Längs-
träger ausgebildeten Ausnehmungen ausgebildet sein.
[0043] Die Fixiermittel können vorzugsweise in Form
einer aufsetzbaren Quertraverse mit ISO-Zapfen ausge-
bildet sein.
[0044] Vorteilhaft kann die Tragvorrichtung wenigs-
tens zwei an der Unterseite des Tragrahmens angeord-
nete Aufnahmeöffnungen für Fixiermittel eines Schie-
nenfahrzeugs in Form eines Taschenwagens, vorzugs-
weise für ISO-Zapfen, zum Fixieren der Tragvorrichtung
an dem Schienenfahrzeug aufweisen, wobei vorzugs-
weise die Aufnahmeöffnungen in der befahrbaren Ab-
stützung ausgebildet sind.
[0045] In einer Ausführung kann etwa zur Ausbildung
eines sogenannten Flachwagens zumindest eine Trag-
vorrichtung an den am Schienenfahrzeug angeordneten
Fixiermitteln oberhalb der Tasche fixiert sein. Dabei kann
die Tasche des Schienenfahrzeugs mit einer Tragvor-
richtung beladen sein.
[0046] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung kön-
nen jeweils wenigstens zwei Greifkanten für die Hubvor-
richtung lösbar an dem jeweiligen Längsträger der zu-
mindest zwei Längsträger angeordnet sein, wobei vor-
zugsweise die Greifkanten jeweils zwischen zumindest
einer Verwendungsposition und zumindest einer Ver-
wahrposition, bewegbar, insbesondere verschwenkbar,

sind.
[0047] Es kann vorkommen, dass sich die Greifkanten
eines in der Tasche angeordneten, kranbaren Ladeguts
an der im Wesentlichen gleichen Höhen- und Längspo-
sition relativ zum Taschenwagen befinden, wie die Greif-
kanten einer in der Tasche angeordneten Tragvorrich-
tung. Kranbares Ladegut kann durch die lösbare Anord-
nung der Greifkanten auf eine bereits in der Tasche an-
geordnete Tragvorrichtung abgestellt werden, wobei die
lösbaren Greifkanten von dem jeweiligen Längsträger
der Tragvorrichtung gelöst werden und eine Kollision der
Greifer der Hubvorrichtung mit den Greifkanten der Trag-
vorrichtung verhindert werden. Andererseits kann so er-
möglicht werden, dass gemeinsam mit der Tagvorrich-
tung in einer Tasche eines Taschenwagens angeordne-
tes, kranbares Ladegut, welches auf der Tragvorrichtung
abgestellt ist, gesondert von der Tragvorrichtung aus der
Tasche gehoben werden kann.
[0048] Der zumindest eine Querträger kann eine in-
nerhalb einer Quererstreckung der Tasche verlaufende
Querrippe und innerhalb einer Höhenerstreckung der Ta-
sche verlaufende Schenkel aufweist. Der Querträger
kann also, in Längserstreckung der Tasche gesehen, ei-
ne im Wesentlichen U-förmige Form aufweisen. Die
Schenkel können einen sich nach oben verjüngenden
Verlauf aufweisen.
[0049] Das Schienenfahrzeug in Form eines Taschen-
wagens kann einen Rahmen mit zwei jeweils stirnseitig
angeordneten Drehgestellen und zwei Langträgern, wel-
che die Drehgestelle miteinander verbinden, aufweisen.
Zwischen den Drehgestellen und den Langträgern kann
eine abgesenkte Ladefläche angeordnet sein, wobei die
Tasche von dem Rahmen und der Ladefläche ausgebil-
det wird.
[0050] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Figuren diskutiert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Anordnung
aus einem Schienenfahrzeug und einer Trag-
vorrichtung

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines unbelade-
nen Schienenfahrzeugs

Fig. 3 eine Schnittdarstellung der Figur 1
Fig. 4 eine Schnittdarstellung der Figur 2
Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer unbelade-

nen Tragvorrichtung
Fig. 6 eine Seitenansicht einer unbeladenen Trag-

vorrichtung
Fig. 7 eine Draufsicht auf eine Anordnung aus einem

Schienenfahrzeug und einer Tragvorrichtung
Fig. 8 eine Frontansicht zu Figur 7
Fig. 9 eine Schnittdarstellung zu Figur 7
Fig. 10 eine perspektivische Ansicht zur Schnittdar-

stellung analog zur Figur 9
Fig. 11 eine perspektivische Ansicht einer mit Lade-

gut beladenen Anordnung
Fig. 12 eine perspektivische Ansicht einer mit Lade-

gut beladenen Tragvorrichtung
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Fig. 13 eine weitere perspektivische Ansicht einer mit
Ladegut beladenen Anordnung

Fig. 14 eine weitere perspektivische Ansicht einer An-
ordnung aus einem Schienenfahrzeug und ei-
ner Tragvorrichtung

Fig. 15 eine perspektivische Ansicht einer mit Lade-
gut beladenen Anordnung gemäß Figur 14

Fig. 16 eine Seitenansicht einer mit Ladegut belade-
nen einer mit Ladegut beladenen Anordnung
gemäß Figur 14

[0051] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Anordnung aus einem Schienenfahrzeug 2 in Form eines
Taschenwagens und einer möglichen Ausführung einer
Tragvorrichtung 1, wobei die Tragvorrichtung 1 in der
Tasche 14 des Taschenwagens angeordnet ist. Die
Tragvorrichtung 1 kann beispielsweise durch eine hier
nicht dargestellte Hubvorrichtung in die Tasche 14 des
Taschenwagens verladen worden sein. Wie dargestellt
ist die Tragvorrichtung 1 im Wesentlichen über ihre ge-
samte Längserstreckung L in der Tasche 14 des Ta-
schenwagens angeordnet.
[0052] Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des
unbeladenen Schienenfahrzeugs 1 der Figur 1. In den
Figuren 3 und 4 sind Schnittdarstellungen der Figuren 1
und 2 gezeigt.
[0053] In den Figuren 5 und 6 sind eine perspektivische
und eine Seitenansicht einer möglichen Ausführung ei-
ner Tragvorrichtung 1 gezeigt.
[0054] Figur 7 zeigt eine Draufsicht auf die in Figur 1
gezeigte Anordnung, zu welcher in den Figuren 8, 9 und
10 Schnittdarstellungen gezeigt sind (in Figur 10 sind
zusätzlich Fixiermittel 15 gezeigt). In Figur 8 ist eine
Schnittdarstellung entlang der Linie B der Figur 7 darge-
stellt. In den Figuren 9 und 10 sind Schnittdarstellungen
entlang der Linie A der Figur 7 dargestellt.
[0055] Figur 11 zeigt eine mit Ladegut 3 in Form eines
Trailers beladene Anordnung. Figur 12 zeigt eine Detail-
ansicht einer mit Ladegut 3 in Form eines Trailers bela-
denen Tragvorrichtung 1. Figur 13 zeigt eine mit Ladegut
3 in Form einer weiteren Ausführung eines Trailers be-
ladene Anordnung. Bei dem Ladegut 3 kann es sich um
selbst nicht unmittelbar kranbares Ladegut handeln, wel-
ches mittels der hebbaren Tragvorrichtung 1 mit deren
Greifkanten 5 und einer hier nicht dargestellten Hubvor-
richtung in eine Tasche 14 des Schienenfahrzeugs 1,
oder auch aus dieser heraus, gehoben werden kann.
[0056] Figur 14 zeigt eine Anordnung gemäß Figur 1,
wobei zusätzlich Fixiermittel 15 am Schienenfahrzeug 2
angeordnet sind. In den Figuren 15 und 16 sind unter-
schiedliche Varianten der Beladung einer solchen An-
ordnung gezeigt.
[0057] Das Schienenfahrzeug 1 in Form des Taschen-
wagens weist einen Rahmen mit zwei jeweils stirnseitig
angeordneten Drehgestellen 27 und zwei Langträgern
28 auf, welche die Drehgestelle 27 miteinander verbin-
den. Zwischen den Drehgestellen 27 und den Langträ-

gern 28 ist eine abgesenkte Ladefläche 29 angeordnet,
wobei die Tasche 14 von dem Rahmen und der Ladeflä-
che 29 ausgebildet wird.
[0058] Zur Verstärkung des Schienenfahrzeugs 1
weist dieses zwei sich quer zu einer Längserstreckung
LT und sich in Richtung der Quererstreckung QT der Ta-
sche 14 erstreckende und entlang der Längserstreckung
LA beabstandete Querträger 22 mit jeweils einer Quer-
rippe 23 und Schenkeln 24 auf. Um die Ladehöhe von in
der Tasche 14 geladenem Ladegut (siehe dazu bei-
spielsweise Figur 11) gering zu halten, ragen die Quer-
träger 22 von der Ladefläche 29 und den Langträgern 28
aus teilweise in die Tasche 14 hinein, wodurch in der
Tasche 14 eine Störkontur besteht.
[0059] Eine Querstreckung QT der Tasche 14 ist
grundsätzlich durch den Abstand der Langträger 28 ge-
geben. Durch das Hineinragen der Querträger 22 ist ab-
schnittsweise eine nutzbare Quererstreckung der Ta-
sche 14 auf die lichte Weite LW des Querträgers 22, also
im Wesentlichen den geringsten Abstand zwischen
Schenkeln 24 des Querträgers 22, verringert (zur Illust-
ration siehe auch Figur 7).
[0060] Eine Höhenerstreckung HT der Tasche 14 ist
grundsätzlich durch den Abstand der Oberkante 21 des
Schienenfahrzeugs 1 zur Ladefläche 29 gegeben, Da die
Querrippen 23 der Querträger 22 von der Ladefläche 29
aus in die Tasche 14 hineinragen, wird abschnittsweise
eine nutzbare Höhenerstreckung der Tasche 14 auf die
Höhenerstreckung HQ Querträger 22 verringert (zur Il-
lustration siehe auch Figur 4) .
[0061] Da zumindest einer der Längsträger 4 der Trag-
vorrichtung 1 einen Freiraum 12 aufweist, in welchen bei
in der Tasche 14 angeordneter Tragvorrichtung 1 zumin-
dest ein Teil - wie in Figur 1 und 3 dargestellt zumindest
teilweise der Schenkel 24 - eines Querträgers 22 hinein-
ragt, kann die Quererstreckung Q der Tragvorrichtung
größer gewählt werden als die lichte Weite LW des Quer-
trägers 22 (zur Illustration siehe auch Figur 9). Dadurch
kann sich der in der Tasche 14 zur Verfügung stehende
Laderaum besser nutzen lassen.
[0062] Wie in den Figuren 5 und 6 ersichtlich ist, weist
in der gezeigten Ausführung der Tragvorrichtung 1 jeder
der Längsträger 4 jeweils einen Freiraum 12 in Form ei-
ner Ausnehmung im Längsträger 4 auf.
[0063] Der von einer Ausnehmung in den Längsträ-
gern 4 ausgebildete Freiraum 12 ist jeweils unterhalb ei-
ner Oberkante 17 des Längsträgers 4 ausgebildet.
[0064] Die befahrbare Abstützung 10 ist im Bereich
des Freiraums 12 entlang des Längsträgers 4 im We-
sentlichen durchgehend, also zur Übertragung von Zug-
und Druckbelastungen geeignet, ausgebildet.
[0065] An den Längsträgern 4 können wir dargestellt
abschnittsweise, insbesondere im Bereich des Frei-
raums 12 in den Längsträgern 4, zur verbesserten Auf-
nahme von Zug- und Druckbelastungen Versteifungse-
lemente 18 in Form von abstehenden Stegen angeordnet
sein. Im Bereich des Freiraums 12 können die Verstei-
fungselemente 18 zusätzlich verstärkt ausgebildet sein.
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[0066] Die Fahrbahnen 25 der Abstützung 10 sind
durch einen versetzt angeordneten Mittelteil 26 mitein-
ander verbunden. Weiter weist die Tragvorrichtung 1 Auf-
standsflächen 6 zum unmittelbaren Aufstellen der Trag-
vorrichtung 1 auf einem Terminalflur 7 auf.
[0067] Speziell in den Figuren 5, 7 und 12 ist erkenn-
bar, dass die befahrbare Abstützung 10 zusammenhän-
gende, also im Wesentlichen durchgängig befahrbare
und zur Übertragung von Zug- und Druckbelastungen
geeignete, Fahrbahnen 25 mit Aufstandsflächen für die
Räder 20 und die Stützfüße 19 von Ladegut 3 in Form
eines Trailers aufweist. Es ist wie in der gezeigten Aus-
führung möglich, dass sich die befahrbare Abstützung
10 im Wesentlichen über die gesamte Längserstreckung
L der Tragvorrichtung 1 erstreckt.
[0068] Speziell in den Figuren 3, 6 und 10 ist erkenn-
bar, dass die befahrbare Abstützung 10 einen Freiraum
11 aufweist, in welchen bei in der Tasche 14 angeord-
neter Tragvorrichtung 1 zumindest ein Teil des zumin-
dest einen Querträgers 22 hineinragt, wobei der Frei-
raum 11 von einer Kröpfung in der Abstützung 10 aus-
gebildet ist.
[0069] Weiter ist in Figur 6 erkennbar, dass die Längs-
träger 4 des Tragrahmens 8 zumindest abschnittsweise
eine Höhenerstreckung H aufweisen, und die zumindest
zwei Längsträger 4 Abschnitte, hier in Form von an der
Oberseite der Längsträger 4 ausgebildeten Ausnehmun-
gen 13, mit einer verringerten Höhe aufweisen. Wie in
den Figuren 10 und 14 ersichtlich können dadurch am
Schienenfahrzeug 2 anordenbare Fixiermittel 15, wie
dargestellt in Form von aufsetzbaren Querbalken mit
ISO-Zapfen, im Bereich der Ausnehmungen 13 oberhalb
der zumindest zwei Längsträger 4 anordenbar sein.
[0070] Die Tragvorrichtung 1 kann, wie in den Figuren
6 und 7 gut ersichtlich, zwei an der Unterseite des Tra-
grahmens 8 angeordnete Aufnahmeöffnungen 9 für die
Fixiermittel 15 aufweisen, wobei in der gezeigten Aus-
führung die Aufnahmeöffnungen 9 in der befahrbaren Ab-
stützung 10 ausgebildet sind.
[0071] Mittels der Fixiermittel 15 kann das Schienen-
fahrzeug 1 auch außerhalb der Tasche 14 mit Ladegut
3 und/oder einer oder mehreren gegebenenfalls belade-
nen Tragvorrichtungen 1 beladen werden. In den Figuren
15 und 16 ist ein außerhalb der Tasche 14 auf dem Schie-
nenfahrzeug 1 geladenes Ladegut 3 in Form eines Con-
tainers bzw. in Form von zwei Containern auf den be-
sagten Fixiermitteln 15 abgestützt und fixiert. Die Tasche
14 des Schienenfahrzeugs 1 ist mit einer Tragvorrichtung
1 beladen, ein Leertransport des Taschenwagens lässt
sich also vermeiden.
[0072] Anders als in den Figuren dargestellt kann sich
die Tragvorrichtung 1 in ihrer Längserstreckung L über
die gesamte Längserstreckung LT der Tasche 14 erste-
cken.
[0073] Anders als in den Figuren dargestellt können
zwei oder mehrere Querträger 22 in entsprechenden
Freiräumen 11, 12 zumindest teilweise aufgenommen
werden.

Bezugszeichenliste:

[0074]

1 hebbare Tragvorrichtung
2 Schienenfahrzeug
3 Ladegut
4 Längsträger
5 Greifkante
6 Aufstandsfläche
7 Terminalflur
8 Tragrahmen
9 Aufnahmeöffnung für Fixiermittel
10 befahrbare Abstützung
11 Freiraum der befahrbaren Abstützung
12 Freiraum im Längsträger
13 Ausnehmung am Längsträger
14 Tasche eines Taschenwagens
15 Fixiermittel
17 Oberkante Längsträger
18 Versteifungselement
19 Stützbein Trailer
20 Rad Trailer
21 Oberkante Taschenwagen
22 Querträger
23 Querrippe
24 Schenkel
25 Fahrbahn
26 Mittelteil
27 Drehgestell
28 Langträger
29 Ladefläche
H Höhenerstreckung Längsträger
HT Höhenerstreckung der Tasche
L Längserstreckung der Tragvorrichtung
LT Längserstreckung der Tasche
Q Quererstreckung der Tragvorrichtung
QT Quererstreckung der Tasche
LW lichte Weite des Querträgers
HQ Höhenerstreckung Querträger

Patentansprüche

1. Anordnung aus einer hebbaren Tragvorrichtung (1)
für das Beladen eines Schienenfahrzeuges (2) mit
Ladegut (3) durch eine Hubvorrichtung und einem
Schienenfahrzeug (2) in Form eines Taschenwa-
gens mit einer Tasche (14) zur zumindest teilweisen
Aufnahme der Tragvorrichtung (1), wobei die Trag-
vorrichtung (1)

- einen Tragrahmen (8) mit zumindest zwei mit-
einander verbundenen Längsträgern (4) und ei-
ner sich entlang der zumindest zwei Längsträ-
ger (4) erstreckenden, zwischen diesen verlau-
fenden, befahrbaren Abstützung (10) für das La-
degut (3) aufweist, wobei an den zumindest zwei
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Längsträgern (4) jeweils wenigstens zwei Greif-
kanten (5) für die Hubvorrichtung angeordnet
sind,
und wobei das Schienenfahrzeug (2)
- zumindest einen sich quer zu einer Längser-
streckung der Tasche (14) erstreckenden, zu-
mindest teilweise in die Tasche hineinragenden
Querträger (22) aufweist, wobei zumindest einer
der Längsträger (4) einen Freiraum (12) auf-
weist, in welchen bei in der Tasche (14) ange-
ordneter Tragvorrichtung (1) zumindest ein Teil
des zumindest einen Querträgers (22) hinein-
ragt, dadurch gekennzeichnet, dass der Frei-
raum (12) von einer Ausnehmung in zumindest
einem Längsträger (4) ausgebildet ist, wobei die
befahrbare Abstützung (10) einen Freiraum (11)
aufweist, in welchen bei in der Tasche (14) an-
geordneter Tragvorrichtung (1) zumindest ein
Teil des zumindest einen Querträgers (22) hin-
einragt, wobei der Freiraum (11) der Abstützung
(10) teilweise von einer Ausnehmung in der Ab-
stützung (10) ausgebildet ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Längsträger
(4) jeweils zumindest einen Freiraum (12) aufwei-
sen.

3. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei die Ausnehmung unterhalb einer Oberkante des
Längsträgers (4) ausgebildet ist.

4. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die befahrbare Abstützung (10) im Be-
reich des Freiraums (12), insbesondere unmittelbar
an den Freiraum (12) anschließend, entlang des
Längsträgers (4) im Wesentlichen durchgehend
ausgebildet sein

5. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die, vorzugsweise einteilig ausgebildete,
Abstützung (10) zusammenhängende Fahrbahnen
(25) mit Aufstandsflächen für die Räder und die
Stützfüße eines Trailers aufweist.

6. Anordnung nach dem vorangehenden Anspruch,
wobei die Fahrbahnen (25) durch einen versetzt an-
geordneten Mittelteil (26) verbunden sind.

7. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Tragvorrichtung (1) Aufstandsflächen
(6) zum unmittelbaren Aufstellen der Tragvorrich-
tung (1) auf einem Terminalflur (7) aufweist.

8. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Längsträger (4) des Tragrahmens (8)
zumindest abschnittsweise eine Höhenerstreckung
(H) aufweisen, und die zumindest zwei Längsträger
(4) Abschnitte, vorzugsweise in Form von an der

Oberseite der Längsträger (4) ausgebildeten Aus-
nehmungen (13), mit einer solchen gegenüber der
Höhenerstreckung (H) verringerten Höhe aufwei-
sen, dass am Schienenfahrzeug (2) anordenbare Fi-
xiermittel (15), vorzugsweise in Form einer aufsetz-
baren Querbalken mit ISO-Zapfen, im Bereich ober-
halb der zumindest zwei Längsträger (4) anordenbar
sind.

9. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Tragvorrichtung (1) wenigstens zwei
an der Unterseite des Tragrahmens (8) angeordnete
Aufnahmeöffnungen (9) für Fixiermittel (15) eines
Schienenfahrzeugs (2) in Form eines Taschenwa-
gens, vorzugsweise für ISO-Zapfen, zum Fixieren
der Tragvorrichtung (1) an dem Schienenfahrzeug
(2) aufweist, wobei vorzugsweise die Aufnahmeöff-
nungen (9) in der befahrbaren Abstützung (10) aus-
gebildet sind.

10. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei der zumindest eine der Längsträger (4)
zumindest abschnittsweise im Bereich des Frei-
raums (12) ein Versteifungselement (18) aufweist.

11. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die jeweils wenigstens zwei Greifkanten
(5) für die Hubvorrichtung lösbar an dem jeweiligen
Längsträger (4) der zumindest zwei Längsträger (2)
angeordnet sind, wobei vorzugsweise die Greifkan-
ten (5) jeweils zwischen zumindest einer Verwen-
dungsposition und zumindest einer Verwahrpositi-
on, bewegbar, insbesondere verschwenkbar, sind.

12. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei der zumindest eine Querträger (22) eine
innerhalb einer Quererstreckung der Tasche verlau-
fende Querrippe (23) und innerhalb einer Höhener-
streckung der Tasche verlaufende Schenkel (24)
aufweist.

13. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Schienenfahrzeug (2) in Form eines
Taschenwagens einen Rahmen mit zwei jeweils
stirnseitig angeordneten Drehgestellen (27) und
zwei Langträgern (28), welche die Drehgestelle (27)
miteinander verbinden, aufweist, und zwischen den
Drehgestellen (27) und den Langträgern (28) eine
abgesenkte Ladefläche (29) angeordnet ist, wobei
die Tasche (14) von dem Rahmen und der Ladeflä-
che (29) ausgebildet wird.

Claims

1. Assembly comprising a liftable carrying device (1)
for loading freight (3) onto a rail vehicle (2) using a
lifting device, and a rail vehicle (2) in the form of a
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pocket wagon with a pocket (14) for at least partially
receiving the carrying device (1), wherein the carry-
ing device (1)

- has a carrying frame (8) with at least two side
members (4) that are connected to each other
and a traversable support (10), extending along
the at least two side members (4) and running
between them, for the freight (3), wherein in
each case at least two gripping edges (5) for the
lifting device are arranged on the at least two
side members (4),
and wherein the rail vehicle (2)
- has at least one cross member (22) extending
transversely with respect to a longitudinal extent
of the pocket (14) and protruding at least partially
into the pocket,

wherein at least one of the side members (4) has a
free space (12), into which at least a part of the at
least one cross member (22) protrudes when the car-
rying device (1) is arranged in the pocket (14), char-
acterized in that the free space (12) is formed by a
recess in at least one side member (4), wherein the
traversable support (10) has a free space (11), into
which at least a part of the at least one cross member
(22) protrudes when the carrying device (1) is ar-
ranged in the pocket (14), wherein the free space
(11) of the support (10) is partly formed by a recess
in the support (10).

2. Assembly according to claim 1, wherein the side
members (4) each have at least one free space (12).

3. Assembly according to one of claims 1 or 2, wherein
the recess is formed below an upper edge of the side
member (4).

4. Assembly according to one of the preceding claims,
wherein the traversable support (10) is formed sub-
stantially full-length along the side member (4) in the
region of the free space (12), in particular directly
adjacent to the free space (12)

5. Assembly according to one of the preceding claims,
wherein the support (10), preferably formed in one
piece, has continuous tracks (25) with contact areas
for the wheels and the leg supports of a trailer.

6. Assembly according to the preceding claim, wherein
the tracks (25) are connected by a central part (26)
that is arranged offset.

7. Assembly according to one of the preceding claims,
wherein the carrying device (1) has contact areas
(6) for positioning the carrying device (1) directly on
a terminal floor (7).

8. Assembly according to one of the preceding claims,
wherein the side members (4) of the carrying frame
(8) have a vertical extent (H) at least in sections, and
the at least two side members (4) have sections,
preferably in the form of recesses (13) formed on the
upper side of the side members (4), with such a
height reduced compared with the vertical extent (H)
that fasteners (15), preferably in the form of an at-
tachable crossbar with ISO spigots, that can be ar-
ranged on the rail vehicle (2) can be arranged in the
region above the at least two side members (4).

9. Assembly according to one of the preceding claims,
wherein the carrying device (1) has at least two re-
ceiving openings (9), arranged on the underside of
the carrying frame (8), for fasteners (15) of a rail ve-
hicle (2) in the form of a pocket wagon, preferably
for ISO spigots, for fastening the carrying device (1)
to the rail vehicle (2), wherein the receiving openings
(9) are preferably formed in the traversable support
(10) .

10. Assembly according to one of the preceding claims,
wherein the at least one the side member (4) at least
in sections has a stiffening element (18) in the region
of the free space (12).

11. Assembly according to one of the preceding claims,
wherein the in each case at least two gripping edges
(5) for the lifting device are arranged detachably on
the respective side member (4) of the at least two
side members (2), wherein the gripping edges (5)
are preferably movable, in particular pivotable, in
each case between at least one use position and at
least one storage position.

12. Assembly according to one of the preceding claims,
wherein the at least one cross member (22) has a
transverse rib (23) running within a transverse extent
of the pocket and legs (24) running within a vertical
extent of the pocket.

13. Assembly according to one of the preceding claims,
wherein the rail vehicle (2) in the form of a pocket
wagon has a frame with two bogies (27) in each case
arranged at the ends and two solebars (28), which
connect the bogies (27) to each other, and a lowered
loading surface (29) is arranged between the bogies
(27) and the solebars (28), wherein the pocket (14)
is formed by the frame and the loading surface (29).

Revendications

1. Ensemble composé d’un dispositif de support (1) re-
levable pour le chargement d’un véhicule sur rails
(2) avec de la marchandise de chargement (3) par
un dispositif de levage et d’un véhicule sur rails (2)
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sous la forme d’un wagon-poche avec une poche
(14) destinée à recevoir au moins en partie le dispo-
sitif de support (1), dans lequel le dispositif de sup-
port (1)

- présente un cadre de support (8) avec au moins
deux longerons (4) reliés l’un à l’autre et un appui
(10) pouvant être déplacé s’étendant le long des
au moins deux longerons (4), s’étendant entre
ceux-ci, pour la marchandise de chargement
(3), dans lequel respectivement au moins deux
bords de préhension (5) pour le dispositif de le-
vage sont disposés sur les au moins deux lon-
gerons (4),
et dans lequel le véhicule sur rails (2)
- présente au moins une traverse (22) s’étendant
de manière transversale par rapport à une ex-
tension longitudinale de la poche (14), dépas-
sant au moins en partie à l’intérieur de la poche,

dans lequel au moins un des longerons (4) présente
un espace libre (12), dans lequel au moins une partie
de l’au moins une traverse (22) dépasse lorsque le
dispositif de support (1) est disposé dans la poche
(14), caractérisé en ce que l’espace libre (12) est
réalisé par un évidement dans au moins un longeron
(4), dans lequel l’appui (10) pouvant être déplacé
présente un espace libre (11), dans lequel au moins
une partie de l’au moins une traverse (22) dépasse
lorsque le dispositif de support (1) est disposé dans
la poche (14), dans lequel l’espace libre (11) de l’ap-
pui (10) est réalisé en partie par un évidement dans
l’appui (10).

2. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel les
longerons (4) présentent respectivement au moins
un espace libre (12).

3. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 ou 2, dans lequel l’évidement est réalisé sous
un bord supérieur du longeron (4).

4. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’appui (10) pouvant
être déplacé est réalisé de manière sensiblement
continue le long du longeron (4) dans la zone de
l’espace libre (12), en particulier dans le prolonge-
ment direct de l’espace libre (12)

5. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’appui (10) réalisé
de préférence en une partie présente des chaussées
contiguës (25) avec des surfaces de contact pour
les roues et les pieds d’appui d’une remorque.

6. Ensemble selon la revendication précédente, dans
lequel les chaussées (25) sont reliées par une partie
centrale (26) disposée de manière décalée.

7. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le dispositif de sup-
port (1) présente des surfaces de contact (6) desti-
nées à placer directement le dispositif de support (1)
sur un couloir terminal (7).

8. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel les longerons (4) du
cadre de support (8) présentent au moins par en-
droits une extension en hauteur (H), et les au moins
deux longerons (4) présentent des sections, de pré-
férence sous la forme d’évidements (13) réalisés sur
le côté supérieur des longerons (4), avec une hau-
teur réduite par rapport à l’extension en hauteur (H)
telle que des moyens de fixation (15) pouvant être
disposés sur le véhicule sur rails (2), de préférence
sous la forme d’une poutre pouvant être posée avec
des tourillons ISO, peuvent être disposés dans la
zone au-dessus des au moins deux longerons (4).

9. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le dispositif de sup-
port (1) présente au moins deux ouvertures de loge-
ment (9) disposées sur le côté inférieur du cadre de
support (8) pour des moyens de fixation (15) d’un
véhicule sur rails (2) sous la forme d’un wagon-po-
che, de préférence pour des tourillons ISO, pour fixer
le dispositif de support (1) sur le véhicule sur rails
(2), dans lequel de préférence les ouvertures de ré-
ception (9) sont réalisées dans l’appui (10) pouvant
être déplacé.

10. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’au moins un des
longerons (4) présente un élément de raidissement
(18) au moins par endroits dans la zone de l’espace
libre (12).

11. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel les au moins deux
bords de préhension (5) respectivement pour le dis-
positif de levage sont disposés de manière amovible
sur le longeron (4) respectif des au moins deux lon-
gerons (2), dans lequel de préférence les bords de
préhension (5) peuvent être déplacés, en particulier
peuvent être pivotés, respectivement entre au moins
une position d’utilisation et au moins une position de
rangement.

12. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’au moins une tra-
verse (22) présente une nervure transversale (23)
s’étendant à l’intérieur d’une extension transversale
de la poche et une branche (24) s’étendant à l’inté-
rieur d’une extension en hauteur de la poche.

13. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le véhicule sur rails
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(2) sous la forme d’un wagon-poche présente un ca-
dre avec deux bogies (27) disposés respectivement
côté frontal et deux longerons (28), lesquels relient
entre eux les bogies (27), et une surface de charge-
ment abaissée (29) est disposée entre les bogies
(27) et les longerons (28), dans lequel la poche (14)
est réalisée par le cadre et la surface de chargement
(29).
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